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Benutzungssatzung

des Landkreises Fu rstenfeldbruck
fu r das Freibad Mammendorf

vom 28.04.2003. Der Landkreis Fu rstenfeldbruck erlasst aufgrund der Art. 17 und 18 Abs. 1 Nr.
1 der Landkreisordnung fu r den Freistaat Bayern -LkrO- (BayRS 2020-3-1-I) folgende Benut-
zungssatzung fu r das Freibad Mammendorf:

ä 1

Zweck des Freibades

Der Landkreis Fu rstenfeldbruck betreibt und unterhalt das Freibad als eine der Gesundheit und
Erholung, insbesondere dem Schwimmen und dem Schwimmsport dienende Einrichtung.

ä 2

Benutzungsberechtigung

1. Zur Benutzung des Freibades und seiner Einrichtungen ist grundsatzlich jedermann berech-
tigt.

2. Nicht zugelassen sind:

a) Kinder unter 7 Jahren ohne volljahrige Begleitperson

b) Personen, die an einer meldepflichtigen u bertragbaren Krankheit im Sinne des Bundes-
seuchengesetzes (im Zweifel kann die Vorlage einer arztlichen Bescheinigung gefordert
werden) oder an Hautveranderungen leiden, bei denen sich z. B. Schuppen oder Schorf
ablosen und in das Wasser u bergehen

c) Betrunkene Personen

d) Personen, die Tiere mitfu hren

3. Personen mit offenen Wunden, Wundverbanden und dergleichen ist die Benutzung der
Schwimmbecken verboten.

4. Personen mit korperlichen oder geistigen Gebrechen, die hilflos sind oder beim Besuch des
Bades einer Aufsicht oder Unterstu tzung bedu rfen, du rfen das Freibad nur mit einer geeig-
neten Begleitperson besuchen.

5. Jede gewerbliche Betatigung Dritter (Verkauf von Waren, Werbung, Fotografieren) im Be-
reich des Freibades, so auch die Erteilung von Schwimmunterricht, bedarf der Genehmigung
des Landkreises Fu rstenfeldbruck.



ä 3

Gebu hrenpflicht

Fu r die Benutzung des Freibades durch die Allgemeinheit werden Gebu hren erhoben. Diese
werden vom Kreistag beschlossen und in einer gesonderten Gebu hrensatzung festgelegt.

ä 4

Vorschriften fu r Schulen, Vereine und Verbande

1. Fu r die Benutzung des Freibades durch Schulklassen gelten die gesetzlichen Vorschriften
fu r das Schulschwimmen in Verbindung mit dieser Satzung.

2. Im U brigen gilt diese Satzung entsprechend fu r Vereine, Verbande und sonstige Zusammen-
schlu sse.

3. Die Zulassung geschlossener Gruppen wird im Einzelnen durch Vereinbarung geregelt. Ein
Anspruch auf Zuteilung bestimmter Benutzungszeiten besteht nicht.

4. Bei jeder Benutzung des Freibades durch Schulklassen oder andere geschlossene Gruppen
ist eine verantwortliche Aufsichtsperson (Lehrer, U bungsleiter) zu bestellen. Diese ist ver-
pflichtet, fu r die Einhaltung dieser Satzung und etwaiger Anordnungen des Aufsichtsperso-
nals zu sorgen. Die eigene Aufsichtspflicht bleibt davon unberu hrt.

5. Bei VerstoÖ en einer geschlossenen Gruppe gegen diese Satzung kann die Benutzungsge-
nehmigung entzogen werden.

ä 5

Offnungszeiten

1. Der Landkreis setzt Beginn und Ende der Badesaison sowie die O ffnungszeiten fest.

2. Der Zeitraum der Badesaison wird alljahrlich offentlich und durch Anschlag im Freibad be-
kannt gegeben.

3. Die Schwimmbecken sind jeweils 15 Minuten vor dem Ende der O ffnungszeit zu raumen.
Das Freibad selbst ist spatestens mit Ende der O ffnungszeit zu verlassen.

4. Der Landkreis kann erforderlichenfalls, insbesondere bei Personalmangel, U berfu llung und
ungu nstiger Witterung, das Freibad voru bergehend oder auf langere Zeit schlieÖ en.

ä 6

Badekleidung

1. Der Aufenthalt im Freibad ist nur in u blicher Badekleidung, die nicht gegen Sitte und Anstand
verstoÖ t, erlaubt. Badegaste, deren Badekleidung nicht diesen Anforderungen entspricht,
konnen vom Aufsichtspersonal aus dem Freibad verwiesen werden.

2. Die Badekleidung darf in den Schwimmbecken weder ausgewaschen noch ausgewrungen
werden.



ä 7

Allgemeine Vorschriften - Verhalten im Freibad

1. Die Badegaste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten oder dem in Ä  1 genannten
Zweck widerspricht. Jeder Badegast hat sich so zu verhalten, dass kein anderer durch ihn
gefahrdet, geschadigt, behindert oder belastigt wird. Die Freibadeinrichtungen sind pfleglich
zu behandeln.

2. Insbesondere sind die Schwimmbecken, Wasserrutschen und sonstigen Badeinrichtungen
entsprechend den Benutzungsregeln zu benutzen. Das Schwimmerbecken darf von Nicht-
schwimmern nicht benutzt werden.

3. Das Springen geschieht auf eigene Gefahr. Beim Springen ist unbedingt darauf zu achten,
dass der Sprungbereich frei ist. Ob eine Anlage zum Springen freigegeben wird, entscheidet
das zustandige Aufsichtspersonal.

Seitliches Einspringen, das HineinstoÖ en oder Werfen anderer Personen in die Becken so-
wie das Unterschwimmen des Springbereiches bei Freigabe der Sprunganlage sind unter-
sagt.

ä 8

Abstellen von Fahrzeugen

Fahrzeuge (Kfz., Motorrader und Fahrrader) sind auf den hierfu r vorgesehenen Parkplatzen
abzustellen.

ä 9

Aufsicht und Befugnisse des Personals

1. Das Personal ist berechtigt und verpflichtet, fu r die Beachtung dieser Satzung durch die Ba-
degaste zu sorgen. Den Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten.

2. Das Personal des Freibades ist befugt, Badegaste, die in groblicher Weise die Gebote der
Sittlichkeit und des Anstandes verletzen, die Gebote und Verbote dieser Satzung oder die
Benutzungsregeln im Freibad nicht beachten und sich den Anordnungen widersetzen, un-
verzu glich aus dem Freibad zu verweisen und bei strafbaren Handlungen Anzeige zu er-
statten.

3. Den in Ziffer 2 genannten Badegasten kann der Zutritt zum Freibad durch den Landkreis
zeitweise oder dauernd untersagt werden.

4. Auf Ru ckerstattung von Gebu hren besteht in den Fallen der Ziffern 2 und 3 kein Anspruch.

ä 10

Fundgegenstande

1. Gegenstande, die im Freibad gefunden werden, sind unverzu glich an der Kasse abzugeben.

2. Fundsachen werden nach den hierfu r geltenden Vorschriften des Bu rgerlichen Gesetzbu-
ches (Ä Ä  978 ff. BGB) behandelt.

3. Fundsachen, die nicht innerhalb von 14 Tagen abgeholt werden, werden an die Fundstelle
des Landratsamtes Fu rstenfeldbruck u bergeben.



ä 11

Pflichten der Besucher

1. Die Badegaste haben die im Verkehr erforderliche Sorgfalt und die vom Landkreis zum
Schutz der Benutzer und zur Sicherung eines geordneten Badebetriebes getroffenen Vor-
kehrungen zu beachten.

2. Bei besonderer Verunreinigung der Einrichtung hat der Besucher ein Reinigungsentgelt in
Hohe der angefallenen Kosten zu entrichten.

3. Zur Vermeidung von Unfallen sind alle Anlagen im Freibad vorschriftsmaÖ ig zu benutzen.
Unfalle sind sofort dem Personal zu melden.

4. Bei Verlust oder Beschadigung eines Schlu ssels fu r die Garderobenschranke oder SchlieÖ -
facher haben die Badegaste die Kosten fu r die Auswechslung des Schlosses zu tragen, auch
wenn sie kein Verschulden trifft.

ä 12

Haftung

1. Die Benutzung der Einrichtungen des Freibades geschieht grundsatzlich auf eigene Gefahr.

2. Die Besucher haften fu r alle Schaden, die sie bei der Benutzung des Freibades und seiner
Einrichtungen dem Landkreis oder Dritten zufu gen, nach den bestehenden allgemeinen
Rechtsgrundsatzen.

3. Der Landkreis haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur bei Vorsatz oder gro-
ber Fahrlassigkeit seiner Bediensteten. Fu r Personen- und Sachschaden, die Badegasten
durch Dritte zugefu gt werden, haftet der Landkreis nicht.

4. Bei Veranstaltungen aller Art haftet der Veranstalter fu r alle in diesem Zusammenhang ent-
stehenden Personen- und Sachschaden.

5. Fu r Kleidung, Gegenstande und Wertgegenstande, die in den Garderobenschranken oder
SchlieÖ fachern aufbewahrt werden, u bernimmt der Landkreis keine Haftung.

6. Fu r Schaden an den auf den Parkplatzen abgestellten Fahrzeugen durch Diebstahl, Ein-
bruch oder sonstige Beschadigungen durch Dritte, u bernimmt der Landkreis keine Haftung.

7. Haftungsanspru che mu ssen unverzu glich der Betriebsleitung angezeigt und innerhalb einer
Frist von drei Tagen beim Landkreis geltend gemacht werden.

ä 13

Sondervorschriften

Der Landkreis Fu rstenfeldbruck kann fu r das Freibad besondere Vorschriften erlassen, die in
ortsu blicher Weise in der Tagespresse und durch Anschlag im Freibad bekannt gemacht wer-
den.



ä 14

Verbindlichkeit der Satzung
Zuwiderhandlungen

1. Diese Satzung ist fu r alle Badegaste verbindlich. Mit der Losung der Eintrittskarte unterwirft
sich der Badegast den Bestimmungen dieser Satzung und allen sonstigen zur Aufrechter-
haltung der Betriebssicherheit erlassenen Anordnungen.

2. Die Vorschriften u ber Ordnungswidrigkeiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz finden
Anwendung.

ä 15

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig wird die Benutzungssatzung vom 20.10.1989, zuletzt geandert durch Satzung zur
A nderung der Benutzungssatzung vom 11.10.1989 (veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 20) aufgeho-
ben.

Fu rstenfeldbruck,

Thomas Karmasin
Landrat


